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TN-Nr. ___________

Anmeldung mit Kostengutsprache Integrationsprogramm
Sobald die Anmeldung von beiden Parteien unterzeichnet ist, wird sie zum Vertrag.

Organisator
Kompass Arbeitsintegration

Fabrikstrasse 26, Postfach, 9220 Bischofszell
und

Zuweisende Stelle
     

     

     
BeraterIn
     
Telefon
     


Fax
     
TeilnehmerIn

 FORMCHECKBOX 
 Herr
 FORMCHECKBOX 
 Frau

Name
     
Vorname
     
Adresse
     
PLZ und Ort
     
Telefon
     
Natel
     
SV-Nr.
     
Geburtsdatum
     
Nationalität
     
Aufenthaltsbewilligung
     
Zivilstand
 FORMCHECKBOX 
 ledig
 FORMCHECKBOX 
 verheiratet
 FORMCHECKBOX 
 getrennt
 FORMCHECKBOX 
 geschieden
 FORMCHECKBOX 
 verwitwet

Kosten

Für die Organisation, Prozessbegleitung, Beratung, Schulung und Vermittlung:

Integrationsprogramm SFr. 1‘350.00 pro Monat


(Bei Ein- und Austritt während eines Monates werden die Kosten anteilsmässig berechnet.)
Kompass-Busabo 
 wird der zuweisenden Stelle in Rechnung gestellt
 bezahlt der/die TeilnehmerIn

Vertragsdauer und Pensum

Vertragsdauer:       Monate. Der Arbeitsbeginn wird mit dem/der TeilnehmerIn vereinbart.

Das Arbeitspensum beträgt       %.
	Wird vom Kompass ausgefüllt:

	Eintritt (Datum und Zeit)

	Austritt 

	Einsatzplatz


	Abmeldung zuw. Stelle

	Hausarzt
Krankenkasse

	Arbeitsbestätigung 
oder -zeugnis


Dienstleistungen Integrationsprogramm ausgelegt für 6 Monate
· 2 Monate Abklärung 

· Standortgespräch mit Zuweiser und Auftragsklärung im Kompass
· Arbeitsplatz mit Qualifizierung und Deutschförderung

· Agogische Prozessbegleitung und Steigerung Arbeitsmarktfähigkeit

· Bewerbungsdossier erstellen und Bewerbungsunterstützung

· Vermittlung Praktika, Schnuppereinsätze und Feststellen

· Deutschkurs und PC-Kurs

· Regelmässige Berichterstattung
· Abschlussgespräch mit Zuweiser im Kompass
Auf Verlangen werden zusätzliche Standortgespräche mit einem Stundensatz von SFr. 140.00 verrechnet.
Für Standortgespräche beim Zuweiser wird die Fahrzeit verrechnet.
Ziele

· Klärung der Möglichkeiten bezüglich Integration
· Klärung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit

· Steigerung der Arbeitsmarktfähigkeit

· Stärkung von Sozial- und Fachkompetenzen

· Wiedereingliederung mittels Praktika, Schnuppereinsätzen und Feststellen
· Gezielte Bewerbungsunterstützung

Individuelle Zielsetzung

     
     
Bemerkungen / Abmachungen

Nach ca. 6 - 8 Wochen wird geklärt, ob der/die TeilnehmerIn im Integrationsprogramm bleibt oder ins Tagesstrukturangebot wechselt.

     
     
     
Die allgemeinen Vertragsbedingungen für zuweisende Stellen sind integrierter Bestandteil dieses Vertrages.

Unterschrift
Zuweisende Stelle
___________________________________

Datum

___________________________________

Unterschrift
Allgemeine Vertragsbedingungen Integrationsprogramm für zuweisende Stellen

1. Verbindlichkeit der allgemeinen Vertragsbedingungen

Diese Bestimmungen sind Bestandteil des Vertrages zwischen der zuweisenden Stelle und Kompass.
2. Übergeordnetes Recht

Was im Vertrag und in den allgemeinen Vertragsbedingungen nicht geregelt ist, richtet sich nach dem öffentlichen Recht.

3. Kündigungsfristen

Die Kündigungsfrist beträgt 7 Tage. Die Zielvereinbarung und die Kostengutsprache verlieren gleichzeitig ihre Gültigkeit. Für die Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist werden die Programmkosten normal verrechnet.

4. Antritt einer Feststelle

Gelingt eine Festanstellung, wird unabhängig des Arbeitspensums für den Erfolg und die Nachbetreuung ein Integrationshonorar von SFr. 3‘000.00 fällig. Die Kosten vom Integrationsprogramm werden gestoppt. Sollte das Arbeitsverhältnis während den ersten 12 Wochen aufgelöst werden, wird die Gebühr pro Rata zurückerstattet. 
5. Fahrspesen und andere Spesen

Fahrspesen und andere Spesen, welche beim Teilnehmenden zur Erfüllung des Auftrages anfallen, sind Sache des Zuweisers.
6. Betriebs- und Nichtbetriebsunfall

Der/die TeilnehmerIn ist durch Kompass nicht versichert.
7. Arbeitszeiten

Wenn von der zuweisenden Stelle nicht anders erwünscht, steht der Freitag für die Stellensuche und andere Termine zur Verfügung. Die effektive Wochenarbeitszeit beträgt 38 Stunden. Diese wird von Montag bis Donnerstag geleistet. 

Arbeitszeiten: 7.00 bis 12.00 und 12.45 bis 17.15 Uhr. Fehlzeiten werden am Freitag nachgearbeitet.
Für externe Einsatzplätze gelten je nach Einsatzbetrieb andere Arbeitszeiten. Kurszeiten richten sich nach dem Kursprogramm. Für Teilzeitarbeitende gelten spezielle Arbeitszeiten, welche individuell vereinbart werden.

8. Absenzen

Wenn der/die TeilnehmerIn während einem ganzen Kalendermonat wegen Unfall oder Krankheit nicht erscheint, werden die Kosten um 50 % reduziert. Jede Absenz muss unaufgefordert belegt werden.
9. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Bischofszell.

Änderungen vorbehalten

gültig ab
19.04.12
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